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(54) Gleisübergangseinrichtung

(57) Eine Gleisübergangseinrichtung umfasst we-
nigstens eine erste Gruppe (26) von in einer Längsrich-
tung (L) der Gleisübergangseinrichtung (10) aufeinander
folgenden Tragestruktur-Übergangsplatten (28) sowie
eine zweite Gruppe (94) von in der Längsrichtung (L) der
Gleisübergangseinrichtung (10) aufeinander folgenden,
auf den Tragestruktur-Übergangsplatten (28) getrage-
nen und eine nutzbare, insbesondere befahrbare
oder/und begehbare, Oberseite (98) aufweisenden
Deck-Übergangsplatten (96).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Gleis-
übergangseinrichtung.
[0002] Aus der DE 196 23 135 A1 ist eine Gleisüber-
gangseinrichtung bekannt, bei welcher zwischen den
beiden Schienen einer Gleisanlage und jeweils außer-
halb der Schienen Gruppen von Gleisübergangsplatten
liegen. Jede dieser Gruppen umfasst eine Mehrzahl von
in einer Längsrichtung der Gleisübergangseinrichtung
aufeinander folgenden Platten. Diese einzelnen Platten
bzw. Gruppen von Platten sind durch in der Längsrich-
tung der Gleisübergangseinrichtung sich durch diese
Platten hindurch bzw. an deren Unterseite erstreckende
Kopplungsstangen zu einem Verbund zusammenge-
fasst und auch bezüglich des Untergrunds in der Längs-
richtung der Gleisübergangseinrichtung arretiert. Die
einzelnen Übergangsplatten dieser Gruppen sind aus
Gummi- bzw. gummihaltigem Material aufgebaut. Insbe-
sondere wird hier Altgummigranulat, beispielsweise ge-
wonnen aus der Wiederaufarbeitung von Fahrzeugrei-
fen, eingesetzt. Die einzelnen Granulatkörner sind durch
ein Bindemittel miteinander fest verbunden. Diese aus
Gummimaterial bzw. Altgummigranulat gefertigten Plat-
ten liegen auf den Oberseiten der Schwellen der Gleis-
anlage auf, an welcher die Gleisübergangseinrichtung
vorgesehen bzw. vorzusehen ist. Im Bereich der einzel-
nen Schienenbefestigungspunkte sind in den an die
Schienen angrenzenden Bereichen Aussparungen in
diesen Platten vorgesehen. Die Länge der Platten muss
vergleichsweise genau abgestimmt sein auf die Schwel-
lenteilung bzw. den Schwellenabstand, da auf diese Art
und Weise die einzelnen Platten in ihrem Angrenzungs-
bereich durch die Schwellen gestützt sind und ver-
gleichsweise starke Belastungen, wie sie beispielsweise
beim Überfahren mit Fahrzeugen auftreten, nicht zu einer
zu starken lokalen Ausweichbewegung einzelner Platten
nach unten führen können.
[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Gleisübergangseinrichtung vorzusehen, welche bei
größerer Unabhängigkeit von der Gleisanlage eine hö-
here Belastbarkeit aufweist.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch eine Gleisübergangseinrichtung, umfassend we-
nigstens eine erste Gruppe von in einer Längsrichtung
der Gleisübergangseinrichtung aufeinander folgenden
Tragestruktur-Übergangsplatten sowie eine zweite
Gruppe von in der Längsrichtung der Gleisübergangs-
einrichtung aufeinander folgenden, auf den Tragestruk-
tur-Übergangsplatten getragenen und eine nutzbare,
insbesondere befahrbare oder/und begehbare, Obersei-
te aufweisenden Deck-Übergangsplatten.
[0005] Die erfindungsgemäße Gleisübergangsein-
richtung umfasst also zwei funktional zusammenwirken-
de Gruppen von Übergangsplatten. Die erste Gruppe,
also die Tragestruktur-Übergangsplatten, bildet den Un-
terbau und stellt für die zweite Gruppe, also die Deck-
Übergangsplatten, die Tragestruktur bereit. Diese Deck-

Übergangsplatten sind also nicht mehr auf den Schwel-
len oder einem sonstigen Untergrund abgestützt, son-
dern liegen auf den Übergangsplatten der ersten Gruppe.
Somit sind die Deck-Übergangsplatten der zweiten
Gruppe hinsichtlich ihrer Bemessung und Verlegung un-
abhängig von der Lage und dem gegenseitigen Abstand
der Schwellen einer Gleisanlage. Dies macht sich insbe-
sondere auch im Kurvenbereich vorteilhaft bemerkbar,
wo der gegenseitige Schwellenabstand im kurvenäuße-
ren Bereich größer ist, als im kurveninneren Bereich. Die
mit einheitlicher Größe aufgebauten Deck-Übergangs-
platten können unabhängig von derartigen Abweichun-
gen im Schwellenabstand verlegt werden, und zwar un-
mittelbar aneinander angrenzend. Variationen im
Schwellenabstand können im Bereich der Übergangs-
platten der ersten Gruppe abgefangen werden. Gleich-
wohl müssen die Deck-Übergangsplatten nicht so aus-
gestaltet werden, dass sie auch die gesamte von oben
ausgeübte Last aufnehmen und abstützen. Dies ist nun-
mehr primär die Funktion der Tragestruktur-Übergangs-
platten, die hinsichtlich dieser Lastabstützfunktion opti-
miert werden können.
[0006] Die Deck-Übergangsplatten können auf den
diese tragenden Tragestruktur-Übergangsplatten im
Wesentlichen lose verlegt sein. D.h., es muss kein fester
Verbund zwischen diesen beiden Gruppen von Platten
geschaffen werden, beispielsweise durch Verklebung,
Vernietung oder Verschraubung.
[0007] Alternativ kann jedoch auch vorgesehen sein,
dass die zweite Gruppe von Deck-Übergangsplatten be-
züglich der diese tragenden ersten Gruppe von Trage-
struktur-Übergangsplatten verankert ist. Auf diese Art
und Weise wird ein Verbund zwischen den beiden Grup-
pen von Platten geschaffen, der sicherstellt, dass insbe-
sondere beim schrägen Überfahren mit schweren Fahr-
zeugen eine Relativverschiebung der beiden Gruppen
bezüglich einander so weit als möglich vermieden wer-
den kann.
[0008] Um jedoch sicherzustellen, dass auch bei der
erfindungsgemäßen Gleisübergangseinrichtung das
Überfahren mit Zügen mit vergleichsweise hoher Ge-
schwindigkeit nicht zum ungewollten Abheben einzelner
Übergangsplatten führen kann, wird weiter vorgeschla-
gen, dass die Deck-Übergangsplatten durch eine in der
Längsrichtung der Gleisübergangseinrichtung sich er-
streckende Spannelementenanordnung zu einem Ver-
bund zusammengehalten sind. Hier ist vorzugsweise
weiter vorgesehen, dass der Verbund in wenigstens ei-
nem Längs-Endbereich der zweiten Gruppe bezüglich
eines Untergrunds verankert ist.
[0009] Um den vorangehend angesprochenen Ver-
bund zwischen den beiden Gruppen in einfacher Art und
Weise vorsehen zu können, wird vorgeschlagen, dass
die Spannelementenanordnung bezüglich wenigstens
einer Tragestruktur-Übergangsplatte verankert ist.
[0010] Die Tragestruktur-Übergangsplatten können in
einem ersten Endbereich zur Abstützung an einer Schie-
ne ausgebildet sein und können dort, um eine gewisse
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Elastizität bzw. Flexibilität bei der Ablage bereitzustellen,
eine elastische Auflage zur Abstützung bezüglich der
Schiene tragen.
[0011] Insbesondere dann, wenn die Tragestruktur-
Übergangsplatten der ersten Gruppe aus Metallmaterial,
beispielsweise Aluminium- oder Stahlmaterial, aufge-
baut sind, ist es vorteilhaft bzw. erforderlich, dass die
Tragestruktur-Übergangsplatten in ihrem ersten Endbe-
reich bezüglich der Schiene oder/und einer Schienenbe-
festigungseinrichtung elektrisch isoliert sind. Dies kann
bei einer sehr einfach zu realisierenden Ausgestaltungs-
form dadurch vorgesehen sein, dass die elastische Auf-
lage die elektrische Isolation bereitstellt.
[0012] In einem zweiten Endbereich können die Tra-
gestruktur-Übergangsplatten zur Abstützung bezüglich
einer Übergangs-Seitenbegrenzung ausgebildet sein.
Eine derartige Übergangs-Seitenbegrenzung kann bei-
spielsweise durch aus Betonmaterial gefertigte Fahr-
bahnbegrenzungssteine gebildet sein, an welche dann
die zu der Gleisübergangseinrichtung führende Fahr-
bahn angrenzt.
[0013] Um beim Verlegen der erfindungsgemäßen
Gleisübergangseinrichtung auch quer zur Längsrichtung
derselben eine höhere Flexibilität bereitstellen zu kön-
nen, wird weiter vorgeschlagen, dass wenigstens eine,
vorzugsweise alle Tragestruktur-Übergangsplatten in ih-
rem zweiten Endbereich im Wesentlichen quer zur
Längsrichtung der Gleisübergangseinrichtung vermittels
einer einstellbaren Quer-Abstützanordnung abgestützt
sind. Durch die Einstellbarkeit der Quer-Abstützanord-
nung wird sichergestellt, dass auch geringfügige Ab-
standsvariationen zwischen den Schienen einerseits und
einer Übergangs-Seitenbegrenzung andererseits nicht
zu Zwängungen oder auch zu übergroßem Bewegungs-
spiel führen können.
[0014] Um auch bei dem erfindungsgemäßen Aufbau
mit zwei übereinander liegenden Gruppen von Über-
gangsplatten eine sehr niedrige Bauweise, die sowohl
mit den Schienenoberflächen, also den Schienenlaufflä-
chen, als auch der angrenzenden Fahrbahn bündig ab-
schließt, bereitstellen zu können, wird vorgeschlagen,
dass wenigstens eine, vorzugsweise alle Tragestruktur-
Übergangsplatten zwischen ihrem ersten Endbereich
und ihrem zweiten Endbereich eine Schwellenaufnah-
meaussparung aufweisen.
[0015] Somit kommt insbesondere den zwischen zwei
Schwellen, also in so genannte Schwellenfächer eingrei-
fenden Bereichen der Tragestruktur-Übergangsplatten
eine elementare Bedeutung zum Bereitstellen einer ho-
hen Belastungsfähigkeit zu.
[0016] Eine sehr nieder bauende gleichwohl jedoch
stabile Bauweise im Bereich der Tragestruktur-Über-
gangsplatten kann vorsehen, dass die Tragestruktur-
Übergangsplatten in ihrem zweiten Endbereich eine Auf-
lagefläche für die Deck-Übergangsplatten bereitstellen,
die im Wesentlichen bündig liegt mit einer in einem mitt-
leren Bereich der Tragestruktur-Übergangsplatten be-
reitgestellten Auflagefläche.

[0017] Gemäß einem weiteren besonders vorteilhaf-
ten Aspekt der erfindungsgemäßen Gleisübergangsein-
richtung wird vorgeschlagen, dass wenigstens eine, vor-
zugsweise alle Tragestruktur-Übergangsplatten in der
Längsrichtung der Gleisübergangseinrichtung eine Er-
streckung aufweisen, die kürzer ist, als der mittlere
Schwellenabstand einer Gleisanlage, an welcher die
Gleisübergangseinrichtung vorzusehen ist. Dies hat zur
Folge, dass zumindest in verschiedenen Bereichen zwi-
schen den einzelnen unmittelbar aneinander angrenzen-
den Tragestruktur-Übergangsplatten Zwischenräume
gebildet sind. Diese Zwischenräume können dort größer
sein, wo Tragestruktur-Übergangsplatten in einem kur-
venäußeren Bereich liegen, und können dort kleiner sein,
wo Tragestruktur-Übergangsplatten in einem kurvenin-
neren Bereich liegen. Das Vorhandensein derartiger Zwi-
schenräume ist aber unproblematisch, da sie von Deck-
Übergangsplatten überdeckt sein werden. Gleichwohl
besteht auf Grund der Tatsache, dass diese Zwischen-
räume vergleichsweise klein sind und im Bereich von ei-
nigen wenigen Zentimetern liegen können, nicht die Ge-
fahr, dass bei Belastung die Deck-Übergangsplatten
nach unten ausweichen können.
[0018] Wenigstens eine der Deck-Übergangsplatten,
vorzugsweise alle Deck-Übergangsplatten, kann unter
Verwendung von Gummigranulat, vorzugsweise Altgum-
migranulat aufgebaut sein.
[0019] Die oder wenigstens eine der Tragestruktur-
Übergangsplatten können mit Hohlprofilmaterial aufge-
baut sein, also beispielsweise aus Aluminiumhohlprofil-
trägern. Alternativ ist es selbstverständlich auch möglich,
die oder wenigstens eine der Tragestruktur-Übergangs-
platten mit Gussmaterial, wie z.B. Betonmaterial, Faser-
verbundstoffen, Holz, usw. zu fertigen.
[0020] Ein ungewünschtes Abheben der Deck-Über-
gangsplatten von den Tragestruktur-Übergangsplatten
insbesondere beim Überfahren mit schnelleren Zügen
kann dadurch verhindert werden, dass die Deck-Über-
gangsplatten in einem schienennah zu positionierenden
Endbereich oder/und einem schienenfern zu positionie-
renden Endbereich eine Formschlusseingriffsformation
aufweisen zum in Höhenrichtung formschlüssigen Ein-
griff mit einer Schiene bzw. einer Übergangs-Seitenbe-
grenzung.
[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die vor-
liegende Erfindung eine Quer-Abstützanordnung zur Ab-
stützung einer Übergangsplatte an einer Übergangs-Sei-
tenbegrenzung im Wesentlichen quer zu einer Längs-
richtung einer Gleisübergangseinrichtung, insbesondere
einer erfindungsgemäßen Gleisübergangseinrichtung,
umfassend einen ersten Abstützbereich an der Über-
gangs-Seitenbegrenzung und einen zweiten Abstützbe-
reich an einer Übergangsplatte, wobei der erste Abstütz-
bereich und der zweite Abstützbereich in einer Höhen-
richtung keilartig aufeinander zu laufen zum Bilden eines
in Höhenrichtung sich verjüngenden Zwischenraumes,
ferner umfassend ein Abstützelement, das an dem ersten
Abstützbereich und dem zweiten Abstützbereich abge-
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stützt ist und mit einem Abstützbereich von erstem Ab-
stützbereich und zweitem Abstützbereich in verschiede-
nen Höhenpositionen und in Höhenrichtung unver-
schiebbar gekoppelt oder koppelbar ist.
[0022] Mit einer derartigen Quer-Abstützanordnung
wird es unabhängig davon, in welcher Art die Übergangs-
platten ausgebildet sind oder ob mehrere Lagen dieser
Übergangsplatten übereinander liegen, möglich, Varia-
tionen im Abstand zwischen einer Gleisanlage, insbe-
sondere den Schienen derselben, und einer Übergangs-
Seitenbegrenzung zu kompensieren. Dies ist insbeson-
dere auch dann von Bedeutung, wenn Schottergleisan-
lagen nach längerer Betriebslebensdauer aufgearbeitet
werden und nicht mehr exakt in derjenigen seitlichen La-
ge bezüglich der Übergangs-Seitenbegrenzung verlegt
werden, wie dies vorangehend der Fall war.
[0023] Um die Einstellbarkeit der Lage des Abstütze-
lements in der Höhenrichtung zu gewährleisten, gleich-
wohl eine stabile Kopplung mit dem einen Abstützbereich
sicherstellen zu können, wird weiter vorgeschlagen, dass
das Abstützelement eine erste Verzahnungsformation
aufweist und der eine Abstützbereich eine mit der ersten
Verzahnungsformation in Kopplungseingriff stehende
oder bringbare zweite Verzahnungsformation aufweist.
[0024] Der eine Abstützbereich kann beispielsweise
der zweite Abstützbereich sein.
[0025] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend mit
Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen anhand bevor-
zugter Ausgestaltungsformen detailliert beschrieben. Es
zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Abschnitts
einer Gleisanlage, an welcher eine erfin-
dungsgemäße Gleisübergangseinrichtung
vorzusehen ist;

Fig. 2 eine Draufsicht auf den in Fig. 1 erkennbaren
Bereich der Gleisübergangseinrichtung;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht des in Fig. 1 ge-
zeigten Abschnitts, wobei hier nur die Trage-
struktur-Übergangsplatten gezeigt sind;

Fig. 4 eine bezogen auf eine Längsrichtung der
Gleisübergangseinrichtung seitliche Ansicht
der über Schwellen verlegten Tragestruktur-
Übergangsplatten;

Fig. 5 eine Ansicht der Gleisübergangseinrichtung
in Längsrichtung derselben;

Fig. 6 eine Detailansicht einer Tragestruktur-Über-
gangsplatte in ihrem angrenzend an eine
Übergangs-Seitenbegrenzung zu positionie-
renden Bereich;

Fig. 7 eine der Fig. 6 entsprechende Ansicht, welche
die Variabilität der Lage eines Abstützele-

ments verdeutlicht;

Fig. 8 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung ei-
ner alternativen Ausgestaltungsform einer er-
findungsgemäßen Gleisübergangseinrich-
tung;

Fig. 9 eine Ansicht der Gleisübergangseinrichtung
der Fig. 8, betrachtet in Schienenlängsrich-
tung;

Fig. 10 eine der Fig. 8 entsprechende Ansicht einer
Abwandlung der in Fig. 8 dargestellten Aus-
gestaltungsform einer Gleisübergangsein-
richtung;

Fig. 11 die Gleisübergangseinrichtung der Fig. 10,
betrachtet in Schienenlängsrichtung;

Fig. 12 eine perspektivische Darstellung einer Trage-
struktur-Übergangsplatte, welche die Arretie-
rung einer Spannelementenanordnung be-
züglich dieser Tragestruktur-Übergangsplatte
veranschaulicht;

Fig. 13 eine Schnittansicht, geschnitten quer zur
Schienenlängsrichtung, einer Deck-Über-
gangsplatte, die in Verbindung mit der in Fig.
12 gezeigten Tragestruktur-Übergangsplatte
zu verwenden ist;

Fig. 14 einen schienenfern zu positionierenden End-
bereich einer Tragestruktur-Übergangsplatte
mit einer Quer-Abstützanordnung in perspek-
tivischer Darstellung;

Fig. 15 den in Fig. 14 gezeigten Bereich einer Trage-
struktur-Übergangsplatte und einer Quer-Ab-
stützanordnung, betrachtet in Schienenlängs-
richtung.

[0026] In den Figuren ist eine erfindungsgemäße
Gleisübergangseinrichtung allgemein mit 10 bezeichnet.
Diese Gleisübergangseinrichtung 10 ist in Verbindung
mit einer Gleisanlage 12 gezeigt, die in herkömmlicher
Bauweise eine Vielzahl von in einer Längsrichtung L der
Gleisanlage 12 und der Gleisübergangseinrichtung 10
aufeinander folgend angeordneten Schwellen 14 um-
fasst. An diesen Schwellen 14 sind in seitlichem Abstand
die Schienen 16, 18 getragen, wobei die Schienen 16,
18 an den Schwellen 14 jeweils über so genannte Ein-
zelstützpunkte 20 festgelegt sind. Die Schwellen 14 kön-
nen in ein Schotterbett eingebettet sein, können aber bei-
spielsweise bei einer Gleisanlage 12 der Bauart Feste
Fahrbahn in eine Betonlage eingegossen sein, über wel-
che sie mit ihrem oberen Bereich überstehen können.
[0027] Seitlich der Gleisanlage 12 ist in demjenigen
Bereich, in welchem die Gleisübergangseinrichtung 10
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vorzusehen ist und somit eine Fahrbahn, ein Gehweg o.
dgl. über die Gleisanlage 12 hinweg fortzusetzen ist, eine
Übergangsseitenbegrenzung 22 vorgesehen. Diese um-
fasst im Allgemeinen eine Mehrzahl von in der Längs-
richtung L aufeinander folgend angeordneten Begren-
zungssteinen 24, auf deren Kontur nachfolgend noch ein-
gegangen wird und die im Allgemeinen aus Betonmate-
rial gefertigt sind. An diese Fahrbahnbegrenzungssteine
24 grenzt dann beispielsweise eine asphaltierte Fahr-
bahn an.
[0028] Die Gleisübergangseinrichtung 10 stellt in dem
in den Fig. 1 und 2 dargestellten Beispiel einen Über-
gangsbereich zwischen der Fahrbahn, also der Über-
gangs-Seitenbegrenzung 22, und der Schiene 18 her.
Es ist selbstverständlich, dass auch an der anderen Seite
der Gleisanlage 12, also zwischen der Schiene 16 und
der dort dann angrenzenden Fahrbahn, eine entspre-
chende Anordnung vorgesehen sein kann, ebenso wie
zwischen den Schienen 16 und 18.
[0029] Die Gleisübergangseinrichtung 10 umfasst
zwei Gruppen von Übergangsplatten. Eine erste Gruppe
26 stellt Tragestruktur-Übergangsplatten 28 bereit. Eine
Mehrzahl dieser Tragestruktur-Übergangsplatten 28 ist
in der Längsrichtung L aufeinander folgend angeordnet,
so dass sie sich zwischen der Schiene 18 und der Über-
gangs-Seitenbegrenzung 22, also den Steinen 24, er-
strecken. Jede dieser Tragestruktur-Übergangsplatten
28 liegt in einem ersten Endbereich 30 auf der Schiene
18, nämlich dem Schienenfuß 32 derselben auf, und
zwar, wie dies in der Fig. 5 auch deutlich erkennbar ist,
über ein elastisches Auflageelement 34. Dieses ist an
einem als Hohlprofilteil ausgestalteten Trägerelement 36
durch Verklebung, durch Einführung in entsprechende
Profilausnehmungen o. dgl. getragen und somit festge-
legt. Die Kontur des Trägerelements 36 im Angrenzungs-
bereich an die Schiene 18 bzw. den Schienenfuß 32 der-
selben ist an die Formgebung der Schiene 18 in diesem
Bereich angepasst.
[0030] In einem zweiten Endbereich 40 ist ein weiteres
als Hohlprofilteil ausgestaltetes Trägerelement 38 vor-
gesehen, das, ebenso wie das Trägerelement 36, in der
Längsrichtung L langgestreckt ist und nunmehr bezüg-
lich der Übergangs-Seitenbegrenzung 22, also den Stei-
nen 24, abgestützt ist. Die Abstützung hier erfolgt an ei-
nem näherungsweise horizontal verlaufenden, jedoch
leicht geneigten Schenkelbereich 42 der Übergangs-Sei-
tenbegrenzung 22 jeweils über ein elastisches Auflage-
element 44, das ebenfalls durch entsprechenden Form-
schlusseingriff an dem Trägerelement 38 gehalten ist. In
seitlicher Richtung bezogen auf die Längsrichtung L er-
folgt die Abstützung der Tragestruktur-Übergangsplatten
28 jeweils über eine in den Fig. 6 und 7 deutlicher er-
kennbare Quer-Abstützanordnung 46.
[0031] Diese Quer-Abstützanordnung 46 umfasst ei-
nen ersten Abstützbereich 48 an der Übergangs-Seiten-
begrenzung 22, nämlich in Form eines näherungsweise
vertikal, jedoch leicht nach außen und oben weggeneig-
ten Schenkels 50 derselben. Ein zweiter Abstützbereich

52 ist an jeder der Tragestruktur-Übergangsplatten 28
an dem Trägerelement 38 ausgebildet. Dieser zweite Ab-
stützbereich 52 umfasst einen ebenfalls näherungsweise
vertikal, jedoch nunmehr leicht nach oben und innen, also
in Richtung zur Schiene 18 hin, geneigten Seitenbereich
54. Die beiden Abstützbereiche 48, 52 sind im Einbau-
zustand der Tragestruktur-Übergangsplatte 28 bezüg-
lich einander keilartig positioniert, so dass sie einen nach
unten hin keilartig sich verjüngenden Zwischenraum 56
zwischen sich einschließen.
[0032] In Zuordnung zu jedem Tragestruktur-Über-
gangselement 28 ist weiterhin ein in diesem Zwischen-
raum 56 angeordnetes oder zu positionierendes Abstüt-
zelement 58 vorgesehen. Dieses Abstützelement 58
weist einerseits ein weiteres elastisches Auflageelement
60 auf, das sich unmittelbar am ersten Abstützbereich
48, also einem gegenüber liegenden der Steine 24 ab-
stützt. Ein Körperteil 62 des Abstützelements 58, das bei-
spielsweise ebenfalls als Hohlprofilteil hergestellt ist,
stützt sich weiterhin am zweiten Abstützbereich 52, also
der Seite 54 des Trägerelements 38 ab. An dieser Seite
54 und dem Körperteil 62 sind jeweils Verzahnungsfor-
mationen 64, 66 vorgesehen, die in der Längsrichtung L
langgestreckt sind und quer zur Längsrichtung L, also
näherungsweise in der Höhenrichtung, eine Mehrzahl
von Verzahnungsvorsprüngen bzw. Einsenkungen auf-
einander folgend aufweisen. Somit kann das Abstütze-
lement 58 an der Seite 54 des Trägerelements 38 in ver-
schiedenen Positionierungen angeordnet werden, wobei
bei diesem Anordnen dann die beiden Verzahnungsfor-
mationen 64 und 66 in gegenseitigen Eingriff gebracht
werden. Ist dieser Eingriff einmal hergestellt, ist eine Ver-
schiebung des Abstützelements 58 in der Höhenrichtung
bezüglich des Trägerelements 38 praktisch nicht mehr
möglich. Um ein Abstützelement 58 in einer gewählten
Positionierung an dem Trägerelement 38 festzulegen,
sind ein oder mehrere Arretierelemente 68 vorgesehen.
Diese können durch schlitzartige Aussparungen 70 und
selbstverständlich entsprechend positionierte Unterbre-
chungen 72 in dem Auflageelement 60 hindurch in
schlitzartige Aussparungen 74 in der Seite 54 des Trä-
gerelements 38 eingeschoben werden, wobei in der voll-
kommen eingeschobenen Positionierung, welche in Fig.
6 dargestellt ist, eine an dem bzw. jeden Arretierelement
68 vorgesehene Rastlasche 76 die Seite 54 bzw. das
Trägerelement 38 übergreift und somit das Arretierele-
ment 68 gegen Ausziehen sichert. Um diesen Eingriff zu
lösen, kann seitlich in das als Hohlprofilteil ausgestaltete
Trägerelement 38 entweder mit einer Hand oder einem
Werkzeug eingegriffen werden und die Rastlasche 76 in
Ausrichtung mit dem verbleibenden Bereich des Arretier-
elements 68 geschoben werden, so dass dieses dann
aus seiner in Fig. 6 gezeigten Positionierung herausge-
zogen werden kann und somit die Arretierung des Ab-
stützelements 58 an einer zugeordneten Tragestruktur-
Übergangsplatte 28 gelöst werden kann.
[0033] Durch die auswählbare Positionierung der Ab-
stützelemente 58 an den zugeordneten Tragestruktur-
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Übergangsplatten 28 in verschiedenen Höhenlagen,
wird es möglich, die Gesamtbreite einer eine Tragestruk-
tur-Übergangsplatte 28 und ein Abstützelement 58 um-
fassenden Baugruppe, Breite hier bezogen auf die
Längsrichtung L, zu variieren. Es kann somit in einfacher
Art und Weise auch die Querabstützungslänge auf vari-
ierende Abstände zwischen der Schiene 18 und der
Übergangs-Seitenbegrenzung 22 vorgenommen wer-
den. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn
die Gleisanlage 12 erneuert bzw. neu aufgearbeitet wird
und nach Erneuern des Schotterbetts beispielsweise
nicht in der gleichen seitlichen Positionierung, seitlich
wiederum bezogen auf die Längsrichtung L, zu liegen
kommt. Es ist dann durch Veränderung der Lage der Ab-
stützelemente 58 an den zugeordneten Tragestruktur-
Übergangsplatten 28 möglich, eine entsprechende Län-
genanpassung vorzunehmen, so dass auch dann eine
spielfreie Einbausituation bei den verschiedenen Trage-
struktur-Übergangsplatten 28 erreicht werden kann. Die
Abstützung erfolgt sowohl bezüglich der Schiene 18 als
auch bezüglich der Übergangs-Seitenbegrenzung 22 je-
weils über elastische, beispielsweise aus Gummimate-
rial gefertigte Auflageelemente 34, 44, 60, die somit auch
fest an einer zugeordneten Tragestruktur-Übergangs-
platte 28 getragen sind und nicht als separate Bauteile
eingelegt sind.
[0034] Jede der Tragestruktur-Übergangsplatten 28
umfasst ferner zwischen den Trägerelementen 36, 38,
mit welchen die Auflage oder Abstützung bezüglich der
Schiene 18 und der Übergangs-Seitenbegrenzung 22 er-
folgt, zwei weitere Trägerelemente 78, 80. Diese erstrek-
ken sich zwischen den beiden Trägerelementen 36, 38
und sind mit diesen beispielsweise durch Verschwei-
ßung, Vernietung, Verklebung oder in sonstiger Weise
fest verbunden. Die beiden im Wesentlichen quer zur
Längsrichtung L langgestreckten Trägerelemente 78, 80
tragen zwischen sich im dargestellten Beispiel zwei
Überbrückungselemente 82, 84, die somit den Zwi-
schenraum zwischen den beiden Trägerelementen 36,
38 einerseits und den Trägerelementen 78, 80 anderer-
seits überbrücken. Die Trägerelemente 78, 80 bilden mit
den Überbrückungselementen 82, 84 bündig ineinander
übergehende Oberflächenbereiche, so dass sich in dem
Bereich zwischen den beiden Trägerelementen 36, 38
eine näherungsweise plane Struktur der Tragestruktur-
Übergangsplatten 28 ergibt. Durch das Bereitstellen
bzw. auch die Dimensionierung und Formgebung der
Trägerelemente 80, 78 einerseits und der Überbrük-
kungselemente 82, 84 andererseits bildet jede Trage-
struktur-Übergangsplatte 28 eine Schwellenaufnahme-
aussparung 86. D.h., die Trägerelemente 78, 80 greifen
mit ihren in Höhenrichtung betrachtet unteren Bereichen
jeweils in zwischen zwei Schwellen 14 gebildete Schwel-
lenfächer 88 ein. Somit wird der in Höhenrichtung zur
Verfügung stehende Bauraum in optimaler Art und Weise
genutzt und gleichwohl auf Grund der Möglichkeit, mas-
siver bauender Trägerelemente 78, 80 einsetzen zu kön-
nen, eine hohe Tragefähigkeit bei den Tragestruktur-

Übergangsplatten erlangt. Die Tragestruktur-Über-
gangsplatten 28 stützen sich nicht unmittelbar auf den
Schwellen 14 und auch nicht auf dem die Schwellen 14
umgebenden Material, also beispielsweise Schotterma-
terial, ab, sondern überbrücken den Bereich zwischen
der Schiene 18 und der Übergangsseitenbegrenzung 22.
Somit kann die Einbaulage der Tragestruktur-Über-
gangsplatten 28 völlig unabhängig von der Formgebung
der Schwellen und weiterhin völlig unabhängig von der
Formgebung bzw. der Ansammlung des die Schwellen
14 umgebenden Materials erhalten werden. Um jedoch
die Tragestruktur-Übergangsplatten 28 so positionieren
zu können, wie in den Figuren dargestellt, weisen diese
in Zuordnung zu jedem die Schiene 18 festlegenden Ein-
zelstützpunkt 20 im Trägerelement 36 eine in der Fig. 5
erkennbare Aussparung 90 auf, in welcher dann der an
der Außenseite der Schiene 18 liegende Bereich des Ein-
zelstützpunkts 20 aufgenommen ist. Die Aussparung 90
ist insbesondere in der Längsrichtung L so bemessen,
dass auch geringfügige Verschiebungen einer Trage-
struktur-Übergangsplatte 28 in dieser Längsrichtung L
nicht zu einem Kontakt zwischen dem Trägerelement 36
und dem Einzelstützpunkt 20 führen kann. Da jedoch
nicht ausgeschlossen werden kann, dass unter ungün-
stigen Umständen eine derartige übermäßige Verschie-
bung auftritt, gleichwohl aber dafür gesorgt werden
muss, dass ein elektrisch leitender Kontakt zwischen der
Tragestruktur-Übergangsplatte 28 und dem Einzelstütz-
punkt 20, ebenso wie der Schiene 18, vermieden wird,
ist im Bereich der Aussparung 90 für elektrische Isolie-
rung gesorgt. Dies kann beispielsweise dadurch vorge-
sehen sein, dass das ansonsten die elektrische Isolie-
rung zwischen dem Trägerelement 36 und der Schiene
18 herstellende elastische Auflageelement 34 integral
ausgebildet ist mit einem beispielsweise mehrere Isola-
tionslappen umfassenden, in die Aussparung 90 eingrei-
fenden Isolationsbereich, der bei Auflegen einer Trage-
struktur-Übergangsplatte 28 auf die Schiene 18 den in
die Aussparung 90 eingreifenden Bereich des Einzel-
stützpunkts 20 umgibt und ihn somit auch bezüglich des
Trägerelements 36 isoliert, selbst dann, wenn eine über-
mäßige Verschiebung auftreten sollte. Um gleichwohl in
diesem Zustand auch Zugriff auf einen jeweiligen Einzel-
stützpunkt zu erlangen, kann dieser Isolationsbereich mit
schlitzartigen Öffnungen versehen sein, um mit einem
Werkzeug hindurchgreifen zu können.
[0035] Weiterhin erkennt man vor allem in den Figuren
2 und 3, dass die Dimensionierung der Tragestruktur-
Übergangsplatten 28 in der Längsrichtung L der Gleis-
übergangseinrichtung 10 so ist, dass zwischen unmittel-
bar aneinander angrenzenden Tragestruktur-Über-
gangsplatten 28 ein geringfügiger Zwischenraum 92 im
Bereich von 2 bis 4cm geschaffen ist. Jede dieser Tra-
gestruktur-Übergangsplatten 28 ist hinsichtlich ihrer La-
ge in der Längsrichtung L mehr oder weniger in einem
begrenzten Raum festgelegt, nämlich festgelegt da-
durch, dass der außerhalb der Schiene 18 liegende Be-
reich der jeweiligen Schwelle 14 in der Schwellenaufnah-
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meaussparung 86 aufgenommen sein muss. Auch hier
ist jedoch, wie in Fig. 4 erkennbar, ein gewisses Bewe-
gungsspiel grundsätzlich möglich. Die Länge der Trage-
struktur-Übergangsplatten 28 in der Längsrichtung L ist
also nicht notwendigerweise exakt gleich der Teilung der
Schwellen 14, also dem Schwellenabstand. Dies macht
es möglich, gleich gestaltete Tragestruktur-Übergangs-
platten 28 beispielsweise im kurvenäußeren Bereich und
auch im kurveninneren Bereich einzusetzen, wobei sich
dann auf Grund der gegebenen Krümmung jeweils ver-
schiedene Zwischenräume 92 einstellen werden. Auch
Fertigungstoleranzen bei den Tragestruktur-Übergangs-
platten 28 einerseits und bei der Gleisanlage 12 ande-
rerseits können nicht zu Zwängungen führen, da immer
ausreichend Zwischenraum 92 zwischen unmittelbar
aufeinander folgenden Tragestruktur-Übergangsplatten
28 vorhanden ist.
[0036] Wie vorangehend dargelegt, bilden die Trage-
struktur-Übergangsplatten 28 der ersten Gruppe 26 le-
diglich die Überbrückung zwischen den beiden Auflage-
bereichen an der Schiene 18 einerseits und der Über-
gangs-Seitenbegrenzung 22 andererseits. Um eine be-
fahrbare oder begehbare oder in sonstiger Weise nutz-
bare Oberfläche bereitzustellen, ist eine zweite Gruppe
94 vorgesehen. Diese umfasst eine Mehrzahl von Deck-
Übergangsplatten 96. Auch die Deck-Übergangsplatten
96 sind in der Längsrichtung L aufeinander folgend po-
sitioniert, so dass in der Längsrichtung L über die ge-
samte Länge der Gleisübergangseinrichtung 10 sich ei-
ne im Wesentlichen geschlossene Oberfläche ergibt. Da-
bei stoßen nunmehr aber die Deck-Übergangsplatten 96
unmittelbar aneinander an. Es sei hier betont, dass in
den Fig. 1 und 2 zwischen den beiden dargestellten
Deck-Übergangsplatten 96 eine weitere Deck-Über-
gangsplatte zu positionieren ist, aus Gründen der zeich-
nerischen Klarheit aber weggelassen ist. Die Teilung der
Deck-Übergangsplatten 96 in der Längsrichtung L ist un-
abhängig von der Teilung der Tragestruktur-Übergangs-
platten 28. Die zwischen den einzelnen Tragestruktur-
Übergangsplatten 28 gebildeten kleinen Zwischenräume
beeinträchtigen die Tragfähigkeit nicht.
[0037] Die Deck-Übergangsplatten 96 der zweiten
Gruppe 94 sind aus elastischem bzw. flexiblem Material
aufgebaut. Hier hat sich besonders der Einsatz von Alt-
gummigranulat geeignet, das durch ein Bindemittel, bei-
spielsweise Polyurethan unter Einsatz von Druck und ho-
her Temperatur verbacken wird und somit sehr stabile,
insbesondere auch den Belastungen beim Befahren aus-
setzbare Platten ergibt. Diese können selbstverständlich
an ihrer zur Nutzung nach oben frei liegenden Oberfläche
98 mit einer eine gewünschte Griffigkeit bereitstellenden
Strukturierung ausgestaltet sein.
[0038] In Fig. 5 erkennt man, dass in ihrem der Schiene
18 nahe liegend zu positionierenden Endbereich 100 die-
se Deck-Übergangsplatten 96 so geformt sind, dass sie
mit einem Haltevorsprung 102 den Schienenkopf 104 un-
tergreifen, so dass sie dort fest eingespannt sind und
auch in Höhenrichtung arretiert sind. In ihrem der Über-

gangs-Seitenbegrenzung 22 nahe liegend zu positionie-
renden Endbereich 106 sind die Deck-Übergangsplatten
96 so geformt, dass sie einerseits auf einem weiteren
Schenkel oder einer Stufe 108 der zugeordneten Steine
24 aufliegen und andererseits an einem näherungsweise
horizontal sich erstreckenden Seitenflächenbereich 110
in seitlicher Richtung abgestützt sind und ggf. unter Vor-
spannung dort anliegen. In den Fig. 1 und 5 erkennt man
weiter, dass die Deck-Übergangsplatten 96 in ihrem un-
teren Bereich so geformt sind, dass sie an die Gesamt-
kontur der Tragestruktur-Übergangsplatten 28 ange-
passt sind und insbesondere in den zwischen den beiden
Trägerelementen 36, 38 und über den Trägerelementen
78, 80 und den Überbrückungselementen 82, 84 gebil-
deten Raum eingreifen. Die Deck-Übergangsplatten 96
liegen somit im Wesentlichen vollflächig auf den Trage-
struktur-Übergangsplatten 28 auf und sind durch diese
angepasste Formgebung auch quer zur Längsrichtung
L bezüglich der Tragestruktur-Übergangsplatten 28 ar-
retiert.
[0039] Um weiterhin einen festen Zusammenhang der
einzelnen Deck-Übergangsplatten 94 untereinander zu
erlangen, ist, wie in Fig. 1 und in Fig. 2 deutlich erkennbar,
eine Spannelementenanordnung 112 vorgesehen. Die-
se erstreckt sich in der Längsrichtung L entlang der Deck-
Übergangsplatten 96 bzw. durchsetzt eine in diesen je-
weils vorgesehene Öffnung. Die Spannelementenanord-
nung 112 kann eine Mehrzahl von Spannstangen 114
umfassen, wobei die Länge dieser Spannstangen 114
abgestimmt ist auf die Länge der Deck-Übergangsplat-
ten 96 in der Längsrichtung L, so dass jeweils eine der-
artige Spannstange 114 eine Deck-Übergangsplatte 96
an eine unmittelbar folgende Deck-Übergangsplatte 96
bzw. die diese durchsetzende Spannstange 114 anbin-
det. An den beiden in der Längsrichtung L gelegenen
Endbereichen des so gebildeten Verbunds von Deck-
Übergangsplatten 96 kann dann beispielsweise über die
Spannelementenanordnung 112 auch eine Anbindung
zum Untergrund, beispielsweise zu einer jeweiligen
Schwelle 14 erfolgen. Hier können Befestigungswinkel
o. dgl. zum Einsatz kommen. Es wird auf diese Art und
Weise durch die Spannelementenanordnung 112 nicht
nur ein fester Verbund der Deck-Übergangsplatten 96
der zweiten Gruppe 94 hergestellt, sondern es wird
gleichzeitig auch eine Lagefixierung in der Längsrichtung
L ebenso wie eine Sicherung gegen ungewünschtes Ab-
heben erhalten. Es sei hier darauf hingewiesen, dass
selbstverständlich auch in Abhängigkeit von der Breite
der Deck-Übergangsplatten 96 quer zur Längsrichtung
L die Spannelementenanordnung 112 mehrere derartige
Gruppen von Spannstangen 114 seitlich nebeneinander
umfassen kann.
[0040] Aus der vorangehenden Beschreibung erkennt
man, dass bei dieser Ausgestaltungsform der erfin-
dungsgemäßen Gleisübergangseinrichtung 10 grund-
sätzlich kein fester Verbund geschaffen ist zwischen den
Deck-Übergangsplatten 96 der zweiten Gruppe und den
Tragestruktur-Übergangsplatten 28 der ersten Gruppe
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26. Vielmehr liegt jeweils auf einer ersten Gruppe 26 eine
zweite Gruppe 94 lose auf. Die die nutzbare Oberfläche
bereitstellende zweite Gruppe 94 ist einerseits durch ihr
Eigengewicht, andererseits durch das Untergreifen des
Schienenkopfs 104 und weiterhin durch die vorangehend
angesprochene Anbindung zum Untergrund auf den Tra-
gestruktur-Übergangsplatten 28 gehalten. Dies verein-
facht das Aufbauen einer erfindungsgemäßen Gleis-
übergangseinrichtung 10, da die Platten 28 und 96 von-
einander unabhängig verlegt werden können, und ver-
einfacht selbstverständlich auch die Demontage einer er-
findungsgemäßen Gleisübergangseinrichtung 10, bei-
spielsweise zur Durchführung von Wartungsarbeiten an
der Gleisanlage 12.
[0041] Bei der voranstehend beschriebenen erfin-
dungsgemäßen Gleisübergangseinrichtung 10 dienen
die Deck-Übergangsplatten 96 der zweiten Gruppe 94
im Wesentlichen dazu, die Oberfläche mit den ge-
wünschten Oberflächeneigenschaften, also Elastizitäts-
eigenschaften und geeigneten Reibwerten, bereitzustel-
len. Sie müssen jedoch nicht so dimensioniert und aus-
gestaltet sein, dass sie auch die gesamte Last tragen
und zum Untergrund abstützen. Dies ist die Aufgabe der
Tragestruktur-Übergangsplatten, die hierfür einerseits
aus geeigneten Materialien und andererseits mit geeig-
neter Formgebung ausgestaltet werden können, wobei
hier aber nicht auf gewisse Oberflächeneigenschaften
geachtet werden muss. Es ist daher selbstverständlich
auch möglich, die Tragestruktur-Übergangsplatten 28
nicht aus einer Mehrzahl von Hohlprofilträgern, beispiels-
weise aus Aluminium aufgebaut, zusammenzufügen,
sondern diese als integrale Gussteile, beispielsweise Be-
tongussteile, bereitzustellen, die selbstverständlich ge-
mäß den vorhandenen Anforderungen auch bewehrt
sein können. Auch bei Ausgestaltung der Tragestruktur-
Übergangsplatten 28 beispielsweise aus Betonmaterial
kann die Querabstützung an der Übergangs-Seitenbe-
grenzung 22 über die vorangehend mit Bezug auf die
Fig. 6 und 7 detailliert beschriebene Quer-Abstützanord-
nung 46 erfolgen. Bei der Herstellung der Tragestruktur-
Übergangsplatten 28 kann dann beispielsweise die Ver-
zahnungsformation 64 mit angeformt werden. Selbstver-
ständlich kann eine derartige Quer-Abstützanordnung
auch dann zum Einsatz gelangen, wenn beispielsweise
aus Betonmaterial geformte Übergangsplatten alleine,
also ohne eine weitere Decklage, eingesetzt werden sol-
len und auch die benutzbare Oberfläche bereitstellen sol-
len.
[0042] Weiterhin ist es selbstverständlich, dass die er-
findungsgemäße Gleisübergangseinrichtung 10, wie
eingangs bereits erwähnt, nicht nur in den seitlichen An-
grenzungsbereichen, also dort wo eine Fahrbahn an die
Gleisanlage 12 heranreicht, genutzt werden kann, son-
dern dass ein derartiger Aufbau auch in dem zwischen
den beiden Schienen 16, 18 liegenden Bereich gewählt
werden kann, wenngleich hier die vorangehend ange-
sprochenen Probleme hinsichtlich der Belastung weni-
ger gravierend sind.

[0043] In den Fig. 8 und 9 ist eine abgewandelte Aus-
gestaltungsform einer erfindungsgemäßen Gleisüber-
gangseinrichtung 10 dargestellt. Diese stimmt in wesent-
lichen Aspekten überein mit der vorangehend beschrie-
benen, so dass im Folgenden auf die wesentlichen Un-
terschiede eingegangen wird. Man erkennt zunächst vor
allem in Fig. 9, dass ein Unterschied vor allem in der
Ausgestaltung des schienenfern zu positionierenden
Trägerelements 38 vorhanden ist. Während bei der vor-
angehend beschriebenen Ausgestaltungsform dieses
zusammen mit dem schienennah zu positionierenden
Trägerelement 36 einen nach oben offenen Ausspa-
rungsbereich bilden, der mit den Oberflächen der Träge-
relemente 78, 80 und der Überbrückungselemente 82,
84 die wesentliche, die Deck-Übergangsplatten 96 tra-
gende Gesamtauflagefläche bereitstellt, ist bei der in den
Fig. 8 und 9 dargestellten Ausgestaltungsform das Trä-
gerelement 38 so beschaffen, dass es über die durch die
Trägerelemente 78, 80 und die Überbrückungselemente
82, 83, 84 bereitgestellte Auflagefläche 150 im Wesent-
lichen nicht übersteht und eine mit dieser bündig ab-
schließende Auflagefläche 152 bereitstellt. D.h., ein stu-
fenartiger Übergang ist hier nur noch am schienennahen
Endbereich durch das Trägerelement 36 bereitgestellt.
Mit ihrem jeweils schienenfern zu positionierenden End-
bereich 106 erstreckt sich eine Deck-Übergangsplatte
96 über die bündig aneinander anschließenden Auflage-
flächen 150, 152 hinweg nach außen, wo sie dann mit
dem Seitenflächenbereich 110 an der Übergangs-Sei-
tenbegrenzung 22 anliegt. In diesem Bereich der gegen-
seitigen Anlage weist die Übergangs-Seitenbegrenzung
22 bzw. ein jeweiliger Stein 24 derselben eine nutartige
und in der Schienenlängsrichtung L sich erstreckende
Einsenkung 154 auf, in welche ein nach außen greifender
Haltevorsprung 156 einer Deck-Übergangsplatte 96 ein-
greifen kann. Somit sind die Deck-Übergangsplatten 96
sowohl in ihrem schienennah liegenden Endbereich 100
als auch in ihrem schienenfern liegenden Endbereich
106 in Höhenrichtung durch Formschluss gehalten, näm-
lich bezüglich der Schiene 18 einerseits und bezüglich
der Übergangs-Seitenbegrenzung 22 andererseits.
Selbstverständlich könnte auch bei dieser Ausgestal-
tungsform die Formgebung der Übergangs-Seitenbe-
grenzung 22 so sein, wie vorangehend mit Bezug auf die
Fig. 1 bis 7 beschrieben, so dass hier im schienenfernen
Endbereich kein Formschlusseingriff vorhanden ist.
Letztendlich könnte auch dafür gesorgt sein, dass nur im
schienenfernen Endbereich der Deck-Übergangsplatten
96 dieser Formschlusseingriff vorhanden ist, während er
im schienennah liegenden Endbereich nicht vorhanden
ist. Selbst dann, wenn in beiden Endbereichen ein der-
artiger Formschlusseingriff in Höhenrichtung wirksam ist,
lässt sich dieser beim Aufbau einer Gleisübergangsein-
richtung 10 dadurch leicht realisieren, dass die im Allge-
meinen elastisch verformbaren Deck-Übergangsplatten
unter Einsatz entsprechender Werkzeuge beim Anbrin-
gen zunächst verformt werden, so dass sie dann unter
Rastwirkung in die Hinterschneidungen bzw. Einsenkun-
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gen eingreifen.
[0044] Ein weiterer Unterschied besteht bei dieser in
den Fig. 8 und 9 gezeigten Ausgestaltungsform zu der
vorangehend beschriebenen Ausgestaltungsform in der
Verbindung der Trägerelemente 36, 78 und 80. Man er-
kennt in der Darstellung der Fig. 9, dass das Trägerele-
ment 36 sich nunmehr über einen Teilabschnitt der nach
oben frei liegenden Oberfläche der Trägerelemente 78,
80 hinweg erstreckt und in den in diesem Bereich gebil-
deten Anlagekantenbereichen 158 mit diesen im We-
sentlichen quer zur Schienenlängsrichtung L ver-
schweißt ist, also in dieser Richtung erstreckende
Schweißnähte aufweist. Ferner ist ein die Trägerelemen-
te 78, 80 an ihrem schienennah liegenden Endbereichen
nach unten hin übergreifender bzw. sich entlang dersel-
ben erstreckender Verbindungsabschnitt 160 vorgese-
hen, der ebenfalls in seinen näherungsweise nach unten
laufenden Rand- bzw. Kantenbereichen 162 mit den Trä-
gerelementen 78, 80 verschweißt ist. Eine weitere
Schweißnaht 164 ist dem unteren Endbereich dieses Ab-
schnitts 160 sich in der Längsrichtung L erstreckend ge-
bildet.
[0045] Eine Abwandlung der in den Fig. 8 und 9 ge-
zeigten Ausgestaltungsform ist in den Fig. 10 und 11 er-
kennbar. Hier besteht ein Unterschied primär in der Aus-
gestaltung der Übergangs-Seitenbegrenzung 22. Wäh-
rend bei den vorangehend beschriebenen Ausgestal-
tungsformen diese eine Mehrzahl von aus Betonmaterial
geformten Steinen 24 umfasst, sind nunmehr aus Me-
tallmaterial, beispielsweise Stahl, aufgebaute, in der
Längsrichtung L langgestreckte Seitenbegrenzungsele-
mente 170 vorgesehen. Diese sind beispielsweise durch
Verschweißung einer Mehrzahl geformter Plattenele-
mente so gestaltet, dass sie in ihrer Querschnittskontur
näherungsweise der vorangehend auch erkennbaren
Kontur der aus Betonmaterial geformten Steine 24 ent-
sprechen. D.h., es kann grundsätzlich die gleiche Funk-
tionalität erhalten werden, wie sie vorangehend be-
schrieben wurde, jedoch mit Aufbau dieser Elemente aus
Metallmaterial. Ebenso wie die Steine 24, können die
Seitenbegrenzungselemente 170 durch Einsatz eines
schnell abbindenden Mörtel- bzw. Klebematerials an ei-
nem vorbereiteten Untergrund, beispielsweise Betonun-
tergrund, festgelegt werden. Auch hier sei darauf hinge-
wiesen, dass die Seitenbegrenzungselemente 170
selbstverständlich auch die nutartige Einsenkung 154
aufweisen können, wie sie vorangehend beschrieben
worden ist.
[0046] Weiterhin ist es selbstverständlich, dass die in
den Fig. 8 bis 11 dargestellten Ausgestaltungsformen
insbesondere auch hinsichtlich der Abstützung bezüglich
der jeweiligen Schiene 16 bzw. 18 so ausgestaltet sein
können, wie die in den Fig. 1 bis 7 dargestellte Ausge-
staltungsform. D.h., es kann also insbesondere auch das
elastische Auflageelement 34 nicht nur eine elastische
Auflage und somit auch eine Isolation bezüglich der je-
weiligen Schiene 16 bzw. 18 vorsehen, sondern kann
auch mit entsprechend angeformten Abschnitten eine

ggf. erforderliche elektrische Isolation zwischen dem
Trägerelement 36 und dem jeweiligen in dieses eingrei-
fenden Bereich eines Einzelstützpunkts 20 vorsehen.
Ferner sei darauf hingewiesen, dass bei allen dargestell-
ten bzw. beschriebenen Ausgestaltungsformen diejeni-
gen Oberflächen bzw. Oberflächenbereiche der Trage-
struktur-Übergangsplatten 28, auf welchen Deck-Über-
gangsplatten 96 aufliegen, beispielsweise durch Sand-
strahlen aufgerauht sein können, um hier einen verbes-
serten Reibschluss zwischen den Deck-Übergangsplat-
ten 96 und den Tragestruktur-Übergangsplatten 28 zu
realisieren und damit einer durch schräge Krafteinwir-
kung beim Überfahren möglicherweise auftretenden Ver-
schiebung der Deck-Übergangsplatten 96 in der Längs-
richtung L entgegenzuwirken.
[0047] Eine weitere Möglichkeit, dieser Verschiebung
entgegenzuwirken, wird nachfolgend mit Bezug auf die
Fig. 12 und 13 beschrieben. Obgleich in Fig. 12 eine Tra-
gestruktur-Übergangsplatte 28 der in den Fig. 8 bis 11
gezeigten Ausgestaltungsform gezeigt ist, kann eine dort
gezeigte Verankerungsanordnung 172 selbstverständ-
lich auch bei den in den Fig. 1 bis 7 dargestellten Trage-
struktur-Übergangsplatten 28 zum Einsatz kommen.
[0048] Man erkennt in Fig. 12, dass die Verankerungs-
anordnung 172 ein plattenartiges Verankerungselement
174 umfasst, das im Wesentlichen klammerartig ausge-
bildet ist, also mit U-förmigem Querschnitt ausgebildet
ist, und so das plattenartige Überbrückungselement 83,
das zwischen den beiden erkennbaren Überbrückungs-
elementen 82, 84 liegt, übergreift und an diesem gehal-
ten ist. Insbesondere ist die Erstreckungslänge des Ver-
ankerungselements 174 so gewählt, dass sie der Er-
streckungslänge des Überbrückungselements 83 zwi-
schen den beiden Trägerelementen 78, 80 entspricht, so
dass das Verankerungselement 174 sich zwischen den
Trägerelementen 78, 80 in der Längsrichtung L, also
auch der Erstreckungsrichtung der Spannelementenan-
ordnung 112, praktisch nicht verschieben kann. Um eine
erhöhte Stabilität der Anbindung des Arretierelements
174 am Überbrückungselement 83 sicherzustellen, kön-
nen hier zusätzlich dargestellte Schraubverbindungen
eingesetzt werden. Somit ist nicht nur ein fester Verbund
in der Längsrichtung L sichergestellt, sondern auch ein
Abheben nach oben verhindert. An der Oberseite des
Verankerungselements 174 ist ein in seinen beiden in
Längsrichtung L gelegenen Endbereichen mit Innenge-
winde ausgebildetes Kopplungselement 176 festgelegt,
beispielsweise durch Anschweißen.
[0049] In dieses Kopplungselement 176 können zwei
jeweils mit näherungsweise halber Länge ausgestaltete
Spannstangen 114 der Spannelementenanordnung 112
eingeschraubt werden, um somit eine über der in Fig. 12
dargestellten Tragestruktur-Übergangsplatte 28 positio-
nierte Deck-Übergangsplatte 96 fest an das Veranke-
rungselement 174 und somit die Tragestruktur-Über-
gangsplatte 28 anzubinden. Diese Deck-Übergangsplat-
te 96 ist in Fig. 13 dargestellt. Man erkennt, dass diese
grundsätzlich die zum Hindurchführen der Spannstan-
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gen 114 erforderliche, in der Längsrichtung L sich er-
streckende lochartige Öffnung 178 aufweist. In ihrem
zentralen, also über dem Verankerungselement 174
bzw. dem Kopplungselement 176 liegenden Abschnitt
weist diese Deck-Übergangsplatte 96 eine nach unten
offene Aussparung 180 auf. Diese ist so bemessen, dass
sie bei Positionierung dieser Deck-Übergangsplatte 96
auf der in Fig. 12 gezeigten Tragestruktur-Übergangs-
platte 28 die über die Auflagefläche 150 hinausgreifen-
den Abschnitte der Verankerungsanordnung 172 auf-
nimmt. Auf diese Art und Weise ist ansonsten ein vollflä-
chiger Auflagekontakt zwischen der Deck-Übergangs-
platte 96 der Fig. 3 und der Tragestruktur-Übergangs-
platte 28 der Fig. 12 sichergestellt.
[0050] Bevor also die beiden in Fig. 12 erkennbaren
Spannstangen 114 in das Kopplungselement 176 einge-
schraubt werden, wird die Deck-Übergangsplatte 96 auf
der Tragestruktur-Übergangsplatte 28 positioniert. Dann
werden von den beiden in Längsrichtung gelegenen En-
den der Deck-Übergangsplatte 96 die beiden
Spannstangen 114 durch den jeweiligen dort liegenden
Abschnitt der Öffnung 178 hindurchgeführt und mit ihren
Gewindeenden in das Kopplungselement 76 einge-
schraubt. Nachfolgend können dann an beiden Seiten
der nun bereits festgelegten Deck-Übergangsplatte 96
weitere Deck-Übergangsplatten 96 verlegt werden und
mit durch diese hindurchzuführenden Spannstangen 114
dann an den bereits vorhandenen und in das Kopplungs-
element 176 eingeschraubten Spannstangen 114 ver-
schraubt werden. Dieser Prozess kann in beiden Rich-
tungen fortgesetzt werden, bis die gewünschte Anzahl
an Deck-Übergangsplatten 96 verlegt ist.
[0051] Aus Gründen der Stabilität ist vorzugsweise
diese Verankerungsanordnung 172 in einem zentralen
Bereich einer Gleisübergangseinrichtung 10 vorgese-
hen. Grundsätzlich ist es auch denkbar, beispielsweise
bei längeren Gleisübergangseinrichtungen 10 mehrere
derartige Verankerungsanordnungen 172 an in der
Längsrichtung L in Abstand zueinander liegenden Posi-
tionen vorzusehen.
[0052] Insbesondere durch die Zusammenwirkung der
in Fig. 12 gezeigten Verankerungsanordnung 172 und
der an den beiden Endbereichen 100 und 106 der Deck-
Übergangsplatten 96 wirkenden Verankerung bezüglich
des Untergrunds wird eine sehr stabile Halterung der
Deck-Übergangsplatten 96 auch in den Endbereichen
einer Gleisübergangseinrichtung 10 realisiert, so dass
dort ggf. gar keine weiteren zusätzlichen Maßnahmen
erforderlich sind, um eine Verankerung bezüglich des
Untergrunds zu erlangen. Gleichwohl ist es selbstver-
ständlich möglich, hier zusätzliche Elemente vorzuse-
hen, mit welchen insbesondere die Endbereiche auch
gegen Abheben noch gesichert sind.
[0053] In den Fig. 14 und 15 ist eine abgewandelte
Ausgestaltungsform einer Quer-Abstützanordnung 46
dargestellt, wie sie beispielsweise in Zuordnung zu den
in den Fig. 8 bis 11 gezeigten Tragestruktur-Übergangs-
platten 28 vorgesehen sein kann, selbstverständlich aber

auch bei der in den Fig. 1 bis 7 gezeigten Ausgestal-
tungsform zum Einsatz kommen kann.
[0054] Man erkennt wieder die miteinander in Eingriff
zu bringenden Verzahnungsformationen 64, 66, wobei
die an dem Trägerelement 38 vorgesehene Verzah-
nungsformation 64 in der Höhenrichtung näherungswei-
se vollständig durchlaufend ist. Die an dem Abstützele-
ment 58 vorgesehene Verzahnungsformation 66 weist
zwei in Abstand zueinander liegende Gruppen 182 von
Zähnen bzw. Rippen auf, wobei jede dieser Gruppen 182
beispielsweise zwei Zähne bzw. Rippen umfassen kann.
Der Bereich zwischen diesen beiden Gruppen 182 ist im
Wesentlichen eben geformt und steht nicht in Eingriff mit
der Verzahnungsformation 64 am Trägerelement 38. Auf
diese Art und Weise wird sichergestellt, dass auch bei
geringfügigen Fertigungstoleranzen eine Überbestim-
mung durch zu viele ineinander eingreifende Vorsprünge
bzw. Einsenkungen vermieden werden kann.
[0055] Man erkennt in Fig. 14 weiter, dass an dem ela-
stischen Auflageelement 44 des Trägerelements 38 ein
Vorsprung 184 angeformt ist, der in eine nicht dargestell-
te Öffnung des Trägerelements 38 eingreift und auf diese
Art und Weise das elastische Auflageelement 44 gegen
Verschiebung bezüglich des Trägerelements 38 sichert.
Es ist selbstverständlich, dass eine ähnliche in Verschie-
berichtung formschlüssig wirkende Halteformation auch
bei dem elastischen Auflageelement 34 des Trägerele-
ments 36 vorgesehen sein kann, ebenso wie bei dem
Auflageelement 60, das durch Formschlusseingriff an
dem Abstützelement 58 gehalten ist.
[0056] Abschließend sei noch einmal darauf hingewie-
sen, dass selbstverständlich verschiedene Ausgestal-
tungsaspekte der verschiedenen vorangehend beschrie-
benen Ausgestaltungsformen kombiniert werden kön-
nen. So kann selbstverständlich auch bei der mit Bezug
auf die Fig. 1 bis 7 beschriebenen Ausgestaltungsform
die Spannelementenanordnung 112 bezüglich zumin-
dest einer Tragestruktur-Übergangsplatte 28 verankert
werden. Selbiges trifft selbstverständlich auch für die ver-
schiedenen elastischen Auflageelemente zu, die bezüg-
lich der diese jeweils aufnehmenden Trägerelemente
bzw. Abstützelemente durch entsprechenden Form-
schlusseingriff auch gegen Verschiebung gesichert wer-
den können. Selbstverständlich können auch bei allen
Ausgestaltungsformen der Tragestruktur-Übergangs-
platten 28 bzw. Deck-Übergangsplatten 96 die nicht aus
Betonmaterial, sondern aus Metallmaterial aufgebauten
Übergangs-Seitenbegrenzungen 22 zum Einsatz kom-
men.

Patentansprüche

1. Gleisübergangseinrichtung, umfassend wenigstens
eine erste Gruppe (26) von in einer Längsrichtung
(L) der Gleisübergangseinrichtung (10) aufeinander
folgenden Tragestruktur-Übergangsplatten (28) so-
wie eine zweite Gruppe (94) von in der Längsrich-
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tung (L) der Gleisübergangseinrichtung (10) aufein-
ander folgenden, auf den Tragestruktur-Übergangs-
platten (28) getragenen und eine nutzbare, insbe-
sondere befahrbare oder/und begehbare, Oberseite
(98) aufweisenden Deck-Übergangsplatten (96).

2. Gleisübergangseinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Deck-Über-
gangsplatten (96) auf den diese tragenden Trage-
struktur-Übergangsplatten (28) im Wesentlichen lo-
se verlegt sind.

3. Gleisübergangseinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Gruppe
(94) von Deck-Übergangsplatten (96) bezüglich der
diese tragenden ersten Gruppe (26) von Tragestruk-
tur-Übergangsplatten (28) verankert ist.

4. Gleisübergangseinrichtung nach Anspruch 1, 2 oder
3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Deck-Über-
gangsplatten (96) durch eine in der Längsrichtung
(L) der Gleisübergangseinrichtung (10) sich erstrek-
kende Spannelementenanordnung (112) zu einem
Verbund zusammengehalten sind.

5. Gleisübergangseinrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verbund in
wenigstens einem Längs-Endbereich der zweiten
Gruppe (94) bezüglich eines Untergrunds verankert
ist.

6. Gleisübergangseinrichtung nach Anspruch 4 oder 5,
sofern auf Anspruch 3 rückbezogen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spannelemen-
tenanordnung (112) bezüglich wenigstens einer Tra-
gestruktur-Übergangsplatte (28) verankert ist.

7. Gleisübergangseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragestruktur-
Übergangsplatten (28) in einem ersten Endbereich
(30) zur Abstützung an einer Schiene (18) ausgebil-
det sind.

8. Gleisübergangseinrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragestruktur-
Übergangsplatten (28) in ihrem ersten Endbereich
(30) eine elastische Auflage (34) zur Abstützung be-
züglich der Schiene (18) tragen.

9. Gleisübergangseinrichtung nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragestruktur-
Übergangsplatten (28) in ihrem ersten Endbereich
(30) bezüglich der Schiene (18) oder/und einer
Schienenbefestigungseinrichtung (20) elektrisch
isoliert sind.

10. Gleisübergangseinrichtung nach Anspruch 8 und
Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die elastische Auf-
lage (34) die elektrische Isolation bereitstellt.

11. Gleisübergangseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragestruktur-
Übergangsplatten (28) in einem zweiten Endbereich
(40) zur Abstützung bezüglich einer Übergangs-Sei-
tenbegrenzung (22) ausgebildet sind.

12. Gleisübergangseinrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine,
vorzugsweise alle Tragestruktur-Übergangsplatten
(28) in ihrem zweiten Endbereich (40)im Wesentli-
chen quer zur Längsrichtung (L) der Gleisüber-
gangseinrichtung (10) vermittels einer einstellbaren
Quer-Abstützanordnung (46) abgestützt sind.

13. Gleisübergangseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 7 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine,
vorzugsweise alle Tragestruktur-Übergangsplatten
(28) zwischen ihrem ersten Endbereich (30) und ih-
rem zweiten Endbereich (40) eine Schwellenaufnah-
meaussparung (86) aufweisen.

14. Gleisübergangseinrichtung nach Anspruch 11 oder
12 oder Anspruch 13, sofern auf Anspruch 11 oder
12 rückbezogen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragestruktur-
Übergangsplatten (28) in ihrem zweiten Endbereich
(40) eine Auflagefläche (152) für die Deck-Über-
gangsplatten (96) bereitstellen, die im Wesentlichen
bündig liegt mit einer in einem mittleren Bereich der
Tragestruktur-Übergangsplatten (28) bereitgestell-
ten Auflagefläche (150).

15. Gleisübergangseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine,
vorzugsweise alle Tragestruktur-Übergangsplatten
(28) in der Längsrichtung (L) der Gleisübergangs-
einrichtung (10) eine Erstreckung aufweisen, die
kürzer ist, als der mittlere Schwellenabstand einer
Gleisanlage (12), an welcher die Gleisübergangs-
einrichtung (10) vorzusehen ist.

16. Gleisübergangseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine,
vorzugsweise alle Deck-Übergangsplatten (96) un-
ter Verwendung von Gummigranulat, vorzugsweise
Altgummigranulat, aufgebaut sind.

17. Gleisübergangseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 16,
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dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine,
vorzugsweise alle Tragestruktur-Übergangsplatten
(28) mit Hohlprofilmaterial aufgebaut sind.

18. Gleisübergangseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine,
vorzugsweise alle Tragestruktur-Übergangsplatten
(28) mit Gussmaterial, vorzugsweise Betonmaterial,
aufgebaut sind.

19. Gleisübergangseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass die Deck-Über-
gangsplatten (96) in einem schienennah zu positio-
nierenden Endbereich (100) oder/und einem schie-
nenfern zu positionierenden Endbereich (106) eine
Formschlusseingriffsformation (102, 156) aufweisen
zum in Höhenrichtung formschlüssigen Eingriff mit
einer Schiene (18) bzw. einer Übergangs-Seitenbe-
grenzung (22).

20. Gleisübergangseinrichtung (10) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, umfassend eine Quer-Ab-
stützanordnung zur Abstützung einer Übergangs-
platte (28) an einer Übergangs-Seitenbegrenzung
(22) im Wesentlichen quer zur Längsrichtung (L) der
Gleisübergangseinrichtung (10), die Quer-Abstütz-
anordnung umfassend einen ersten Abstützbereich
(48) an der Übergangs-Seitenbegrenzung (22) und
einen zweiten Abstützbereich (52) an einer Über-
gangsplatte (28), wobei der erste Abstützbereich
(48) und der zweite Abstützbereich (52) in einer Hö-
henrichtung keilartig aufeinander zu laufen zum Bil-
den eines in Höhenrichtung sich verjüngenden Zwi-
schenraumes (56), ferner umfassend ein Abstütze-
lement (58), das an dem ersten Abstützbereich (48)
und dem zweiten Abstützbereich (52) abgestützt ist
und mit einem Abstützbereich von erstem Abstütz-
bereich (48) und zweitem Abstützbereich (52) in ver-
schiedenen Höhenpositionen und in Höhenrichtung
unverschiebbar gekoppelt oder koppelbar ist.

21. Gleisübergangseinrichtung nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet, dass das Abstützele-
ment (58) eine erste Verzahnungsformation (66) auf-
weist und der eine Abstützbereich (52) eine mit der
ersten Verzahnungsformation (66) in Kopplungsein-
griff stehende oder bringbare zweite Verzahnungs-
formation (64) aufweist.

22. Gleisübergangseinrichtung nach Anspruch 20 oder
21,
dadurch gekennzeichnet, dass der eine Abstütz-
bereich (52) der zweite Abstützbereich ist.
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